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Die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union basiert auf der „Vision eines 
Europas der Freiheit und des Wettbewerbs“1. So jedenfalls läßt sich der Vertrag 
von Rom zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft interpretieren. 

Konstitutive Elemente dieser freiheitlichen Wirtschaftsverfassung sind die 
sog. Vier Freiheiten des EG-Vertrages, also die Freiheit des Waren-, Personen-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs, sowie die Regeln des Wettbewerbs2. 
Dem Konzept der offenen Märkte entspricht der Grundsatz der Subsidiarität, 
der später mit dem Vertrag von Maastricht explizit in den EG-Vertrag (EGV) 
aufgenommen wurde.

Der Europäische Gerichtshof hat die freiheitliche Wirtschaftsverfassung 
durch seine Rechtsprechung bekräftigt. Er hat einerseits die Freiheitsrechte in 
einklagbare, subjektive Grundrechte transformiert, andererseits mit der Entwick-
lung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung bzw. des Ursprungslandprin-
zips eine wichtige Grundlage für den Systemwettbewerb in der Europäischen 
Union geschaffen.

Mit dem Vertrag von Maastricht gab sich die Gemeinschaft schließlich 
eine Währungsverfassung, die auf Preisstabilität setzt, der generell alle 
europäischen Politikbereiche verpflichtet sind. Flankierend dazu wurde der 
Notenbank Unabhängigkeit garantiert. Stabilität der Währung zählt zu den 
unabdingbaren, konstitutiven Prinzipien einer marktwirtschaftlichen Ordnung. 
Die Unabhängigkeit ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Zentralbank 
ihren Stabilitätsauftrag erfüllen kann.

Von der marktwirtschaftlichen Grundorientierung der EG-Wirtschaftsver-
fassung gehen noch heute positive Anstöße zur Marktöffnung und zur Deregu-
lierung aus. Hinzuweisen ist auf die vielfältigen europäischen Initiativen zur 
Stärkung des Binnenmarktes, zur Aufbrechung der Monopolstrukturen in 
den sog. Netzindustrien - also der Telekommunikation, der Energiewirtschaft 
oder im Verkehrsbereich - oder auf die Initiative zur Öffnung der Dienstleis-
tungsmärkte, die allerdings am Widerstand einiger Mitgliedsländer, darunter 
Deutschland, in ihrem wesentlichen Teil, der Durchsetzung des Ursprungsland-
prinzips, gescheitert ist.

Zu Recht konstatiert das europapolitische Manifest einer Experten-Kommis-
sion des Liberalen Instituts der Friedrich Naumann Stiftung unter Vorsitz von 
Otto Graf Lambsdorff aus dem Jahre 20023: „Der politische und wirtschaftliche 
Erfolg des europäischen Einigungsprozesses hatte seine Ursache in den liberalen 
Wertvorstellungen, die ihm von Anfang an zugrunde lagen: Der politischen 
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und wirtschaftlichen Freiheit der Bürger, die mit dem Wegfall der Grenzen und 
mit Wettbewerb an den Märkten Wohlstand garantierte und politische und 
kulturelle Vielfalt innerhalb des Wirtschaftsraums ermöglichte.“ 

Über die Zeit ist diese freiheitliche marktwirtschaftliche Wirtschafts-
verfassung jedoch erodiert zu einer gemischten Wirtschaftsordnung, die 
gekennzeichnet ist durch ein erhebliches Spannungsfeld zwischen Markt und 
Intervention, zwischen Wettbewerb und Wohlfahrtsstaat. Zunehmend haben 
Potentiale für industriepolitische oder sozial- und beschäftigungspolitische 
Intervention Eingang in den Vertrag gefunden4. Hohe Sozialstandards, die sich 
als Gefährdung des Wohlstands erweisen können, sind als Teil des so genannten 
„Europäischen Sozialmodells“ konstitutiv verankert worden. Vor allem in der 
Sozial- und Beschäftigungspolitik traten institutionelle Harmonisierung und 
Koordinierung an die Stelle von Systemwettbewerb, und der Zentralisierung 
wurde Vorschub geleistet. Schließlich wurde die Stabilitätsorientierung der 
Währungsverfassung unterhöhlt. 

Die ordnungspolitische Erosion begann schon vor der Einheitlichen Europäi-
schen Akte (EEA - 1987) mit der zum Teil extensiven Nutzung des damaligen 
Artikels 235 des EGV (jetzt Art. 308), der ein Tätigwerden der Gemeinschaft auch 
dann ermöglicht, wenn der Vertrag dafür keine Befugnisse vorsieht. Markante 
Beispiele für die Schaffung von Interventionspotentialen auf dieser vertrag-
lichen Grundlage sind die Einrichtung des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (1975) oder das erste forschungspolitische Rahmenprogramm, in 
dessen Folge 1984 das ESPRIT-Programm beschlossen wurde.

Die EEA war in Reaktion auf die damalige „Eurosklerose“5 darauf ausgelegt, 
dem europäischen Binnenmarktes neue Impulse zu verleihen. Konzeptionell 
hatten dazu der Europäische Gerichtshof (vor allem durch die Entscheidung 
von 1979 zum Cassis-de-Dijon-Fall) und die Europäische Kommission (KOM) 
mit ihrem Weißbuch vom Jahre 1985 zur Vollendung des Binnenmarktes die 
Grundlage gelegt. Ziel der KOM war es, mit ihrem so genannten „Neuen Ansatz“ 
das Ursprungslandprinzip im Vertrag zu verankern, die Harmonisierung auf 
Mindeststandards zu reduzieren, die Harmonisierung von technischen Standards 
in privat organisierte europäische Normungsinstitute zu verlagern und das 
Prinzip der qualifizierten Mehrheitsentscheidung auszudehnen. Tatsächlich aber 
blieb die EEA hinter dem Konzept der KOM zurück6. Statt die Harmonisierung 
auf Mindeststandards zu beschränken, setzte sie auf das Prinzip eines hohen 
Schutzniveaus in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und 
Verbraucherschutz, wobei es den Mitgliedsländern freigestellt wurde, für das 
eigene Land höhere Schutzniveaus zu beschließen. Dem Systemwettbewerb 
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wurde damit entgegengewirkt. Unter ordnungspolitischen Aspekten wichtiger 
noch ist, dass die EEA weitere neue interventionsanfällige Zuständigkeiten vor 
allem in der Forschungs- und Technologiepolitik, in der Kohäsionspolitik und 
im Umweltschutz schuf. 

Der Maastricht-Vertrag (1993) verstärkte das interventionspolitische Po-
tential nochmals kräftig. Hervorzuheben sind die Einführung eines Titels zur 
Industriepolitik oder die neue Kompetenz zur Förderung des Aufbaus transeu-
ropäischer Netze (TENs). Die interventionistische strukturpolitische Steuerung 
trat damit gleichwertig neben die Steuerung des wirtschaftlichen Geschehens 
durch Markt und Wettbewerb7. Industriepolitische Intervention ist nicht nur 
verbunden mit dem alle Staatsinterventionen inne wohnenden unlösbaren 
Informationsproblem der Bürokratie, mit Machbarkeitsillusionen und Wissens-
anmaßung. Sie ist immer auch anfällig für korporatistische Lösungen zu Lasten 
Dritter, für eine rent-seeking-Kultur und auch für Korruption.

Im ordnungspolitischen Kontext von Bedeutung sind zudem die neuen sozial-
politischen Aufgaben, die der Gemeinschaftsebene mit dem Maastricht-Vertrag 
zugesprochen werden (u.a. Förderung eines hohen Maßes an sozialem Schutz  
sowie das „sozialpolitische Protokoll“, das mit dem Vertrag von Amsterdam 
schließlich in den Vertrag aufgenommen wurde). Auch wenn die Kompetenz 
in der Sozialpolitik formell bei den Mitgliedstaaten blieb, kam dies doch dem 
Versuch gleich, die EU zu einer „Schutzagentur für den in den Mitgliedstaaten 
bereits marode gewordenen Wohlfahrtsstaat zu entwickeln“8, der sich in ei-
ner Reihe von Ländern, darunter in Deutschland, bereits zu einer Gefährdung 
von Wachstum und Beschäftigung ausgewachsen hatte. Sozialpolitik gehört 
nach den Regeln der Subsidiarität, die die unterschiedlichen Präferenzen in 
den Mitgliedsländern berücksichtigen sollen, in die Kompetenz der Mitglied-
staaten. Hinzukommt, dass die EU-weite konstitutionelle Festschreibung 
und Harmonisierung hoher Sozialstandards eine potentielle Gefährdung der 
Wettbewerbsfähigkeit und damit des Wohlstands in den weniger entwickelten 
Mitgliedstaaten zur Folge haben kann9. Sie kommt letztlich einer Strategie 
des „raising rivals costs“ gleich. Die Währungsunion, bei der der Puffer des 
Wechselkurses weggefallen ist, braucht Differenzierung, nicht Standardisierung 
auf hohem Niveau.

Der Vertrag von Amsterdam (1997) brachte die Einführung des Beschäfti-
gungskapitels. Zwar wurden der Gemeinschaft keine unmittelbaren arbeits-
marktpolitischen Instrumente zur Verfügung gestellt (mit der Ausnahme von 
Pilotprojekten), jedoch erhält die Gemeinschaft einen weitgehenden Koordinie-
rungsauftrag. Konkret ausgefüllt wurde er durch den sog. Luxemburg-Prozess10, 
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der eine beschäftigungspolitische Strategie begründet, die vor allem auf aktive 
Arbeitsmarktpolitik ausgerichtet ist mit detaillierten Leitlinien, konkreten Mi-
krozielen anhand von quantitativen und qualitativen Indikatoren und möglichst 
verbindlichen benchmarks, nationalen Aktionsplänen, Monitoring, Erfahrungs-
austausch und der Identifizierung von best-practices. Damit war die später so 
bezeichnete Methode der offenen Koordinierung (MOK)11,12 geschaffen.

Mit dem Beschäftigungskapitel wurde der europäischen Ebene eine Kom-
petenz zugewiesen, die nach dem Subsidiaritätsprinzip bei den Mitgliedstaaten 
anzusiedeln ist13. Kennzeichen der europäischen Arbeitsmarktproblematik 
sind von Land zu Land sehr unterschiedliche strukturelle Probleme, denen mit 
symptomkurierender Arbeitsmarktpolitik nicht beizukommen ist. Die beschäfti-
gungspolitische Verantwortung wird im Beschäftigungskapitel darüber hinaus 
falsch zugewiesen. In einer marktwirtschaftlichen Ordnung kommt sie nicht 
in erster Linie dem Staat, sondern den Tarifparteien zu. Denn nur sie verfügen 
über die entscheidenden Instrumente zur Beeinflussung der Beschäftigung 
- die Bestimmung der Löhne und der Arbeitsbedingungen. Die europäische 
Beschäftigungspolitik setzt zudem korporatistisch an. Korporatismus aber steht 
grundsätzlich im Widerspruch zu Marktwirtschaft und Wettbewerb. 

Die ordnungspolitische Erosion der Europäischen Wirtschaftsverfassung 
würde fortgesetzt, wenn der Entwurf des Vertrags über eine Verfassung für 
Europa (Verfassungsvertrag), der am 29. Oktober 2004 von den Regierungs-
chefs in Rom unterzeichnet wurde, gültig würde. Bemerkenswert ist, dass die 
ordnungspolitischen Fehlentwicklungen im Verfassungsvertrag in der Öffent-
lichkeit kaum Beachtung gefunden haben - mit der wichtigen Ausnahme der 
Diskussion über die Währungsverfassung, die allerdings erst einsetzte, nachdem 
der Konvent seinen Entwurf vorgelegt hatte14. Die Kritik sei in zehn Punkten 
zusammen gefasst15,16:

1. Die „soziale Marktwirtschaft“ hat zwar Eingang in den Katalog der Ziele 
der Union gefunden (Art. I-3 (3))17. Neoliberale könnten damit eigentlich 
zufrieden sein. Aber der zweite Blick läßt Zweifel aufkommen darüber, 
was gemeint ist. 

War das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft ursprünglich eng verbun-
den mit dem Ordoliberalismus deutscher Prägung, so wandelte es sich 
über die Zeit mehr und mehr zu einem „wohlfahrtsstaatlich-kollektivi-
stischen Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft“18. Der Begriff „sozial“ 
war schon immer eine offene Flanke des Konzepts. Einerseits förderte er 
die politische Akzeptanz. Andererseits öffnete sich mit ihm - wie Otmar 
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Issing kürzlich treffend festhielt - „eine weite Tür für alle möglichen 
Vorstellungen und Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, die mit 
einer freiheitlichen Ordnung immer weniger vereinbar sind. Auf eben-
diese „soziale Gerechtigkeit“ berufen sich jedoch heute alle möglichen 
Gruppierungen und usurpieren damit die Konzeption als Ganzes“19. 

Genau das ist beim Verfassungsvertrag geschehen. Es zeigt sich vor 
allem an der Diskussion in der Konventsgruppe „Soziales Europa“20. 
Hier wurden alle möglichen Ziele eines wohlfahrtsstaatlichen-kollekti-
vistischen Verständnisses der Sozialen Marktwirtschaft durchdekli-
niert. Nach dem Schlussbericht dieser Gruppe sollen gefördert werden: 
„Vollbeschäftigung, soziale Gerechtigkeit, sozialer Frieden, nachhaltige 
Entwicklung, wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, 
soziale Marktwirtschaft, Qualität der Arbeit, lebenslanges Lernen, soziale 
Eingliederung, ein hohes Maß an sozialem Schutz, Gleichstellung von 
Männern und Frauen, Rechte des Kindes, ein hohes Maß an Gesundheits-
schutz sowie effiziente und hochwertige Sozialdienste und Leistungen 
der Daseinsvorsorge.“ Es zeigt sich aber auch am Katalog der vielen in 
Art. I-3 sowie in den Abschnitt Sozialpolitik übernommenen sozialen 
Ziele, die als Interpretation des Begriffs der sozialen Marktwirtschaft 
im Verfassungsvertrag verstanden werden können. Von daher handelt es 
sich bei dem so verwendeten Begriff der sozialen Marktwirtschaft um 
einen Etikettenschwindel21.

2. Im Zielkatalog des Art. I-3 (3) wird das marktwirtschaftliche Ziel gleich-
rangig mit sozialen, industriepolitischen und umweltpolitischen Zielen 
genannt. Die Gleichrangigkeit der Ziele verkennt wichtige  Wirkungszu-
sammenhänge. Denn eine funktionierende marktwirtschaftliche Ordnung 
steht nicht als Alternative zu den übrigen sozialen Zielen zur Verfügung. 
Sie ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Ressourcen für die Ver-
wirklichung von sozialen, verteilungspolitischen oder umweltpolitischen 
Zielen bereitstellt werden können, ohne dass die Beschäftigung gefährdet 
wird.

3. Zu den übergeordneten Zielen der Union gehört nach dem Verfassungs-
vertrag die Förderung des technischen Fortschritts. Damit wird unter-
stellt, dass technischer Fortschritt als staatliche Veranstaltung machbar 
ist. Auch hier werden wichtige Wirkungsketten verkannt. Technischer 
Fortschritt mag ausnahmsweise bei Einzelprojekten durch staatliche In-
tervention generiert werden können - auch wenn grundsätzliche Zweifel 
bestehen bleiben. Auf breiter volkswirtschaftlicher Basis aber wird er 
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durch Wettbewerb geschaffen und nicht durch staatliche Interventi-
on.

4. Industriepolitische Interventionen (Art. III-279) unterliegen im Verfas-
sungsvertrag – zwar wie im Vertrag von Nizza, aber anders als im 
Amsterdamer und im Maastrichter Vertrag - nicht mehr dem Prinzip der 
Einstimmigkeit sondern der qualifizierten Mehrheit. Die Einstimmigkeit 
wurde damals auf deutsches Drängen in das industriepolitische Kapitel 
aufgenommen, um bessere Möglichkeiten zu haben, einem Missbrauch 
entgegenwirken zu können.

5. Explizit wird das Ziel der Vollbeschäftigung in den Zielkatalog des Art. 
I-3 (3) aufgenommen. Der Begriff suggeriert politische Machbarkeit, 
obwohl der Politik wesentliche Instrumente zur Herbeiführung des 
Ziels nicht zur Verfügung stehen (s.o.). Die Zieldefinition kann zudem 
zu einem Einfallstor für Forderungen nach staatlicher Nachfragepolitik 
werden22 - ungeachtet all der Einwände, die gegen eine solche in der 
Vergangenheit gescheiterten Politik bestehen. 

6. Was die Verfassung der Währungsunion angeht, so wurde sie nicht 
gestärkt sondern geschwächt. Zwar wurde die Preisstabilität als über-
geordnetes Ziel im letzten Moment und nur auf Druck vor allem der 
Europäischen Zentralbank (EZB) und der Deutschen Bundesbank in den 
Zielkatalog des Art. I-3 (3) mit aufgenommen. Aber die Unabhängigkeit 
der Europäischen Zentralbank, ist so, wie sie jetzt im Verfassungsvertrag 
konzipiert ist, weniger stark ausgeprägt als nach den Bestimmungen des 
Maastrichter Vertrages.

Diese Unterhöhlung der Währungsverfassung ist zu sehen im Kontext 
der parallel zum Verfassungsprozess vor allem auf deutsches Drängen 
erfolgten Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (2005). Sie 
läuft letztlich darauf hinaus, ihn im Konfliktfall wirkungslos werden zu 
lassen23, weil sie den Zwang zu solider Haushaltsführung in den Mit-
gliedstaaten erheblich reduziert.

Auch die ständig wiederholten Versuche, auf die Politik der EZB Einfluß zu 
nehmen bzw. sie in die europäische Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
einzubinden, tragen zur Schwächung der Währungsverfassung bei. Letz-
ter aktueller Fall ist die Initiative des Vorsitzenden der Eurogruppe, Jean-
Claude Juncker, und des EU-Wirtschafts- und Währungskommissars, 



 9

Joaquín Almunia, zur „besseren Koordinierung der Arbeit der politischen 
Partner in der Währungsunion“24.

7. Das Ziel der Preisstabilität wurde als addendum quasi in den Vertrag 
hineingeworfen. Jetzt heißt es: „Die Union wirkt auf die nachhaltige 
Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirt-
schaftswachstums und von Preisstabilität ... hin“. Diese Gleichstellung 
der beiden Ziele erweckt den Eindruck, als ob es einen trade-off zwi-
schen ihnen gäbe. Den gibt es allenfalls kurzfristig. Verkannt wird, dass 
mittelfristig Preisstabilität eine zentrale Voraussetzung für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und höhere Beschäftigung ist. Die maastrichter 
Formulierung „nichtinflationäres Wachstum“ war besser.

8. Was die Finanzverfassung des Verfassungsvertrages angeht, so wird 
unter den Artikeln zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik zwar das 
Instrument der Grundzüge der Wirtschaftspolitik in den Teilen I und III 
erwähnt, das für das Funktionieren der Währungsunion mindestens ge-
nauso wichtige Verfahren bei übermäßigem Defizit jedoch nur im Teil 
III (Art. III-184). Es erhält auf diese Art einen nachgeordneten Rang.

9. In der Erklärung Nr.17 zum Vertragswerk (Erklärung zu Art. III-184) wird 
zwar der Stabilitäts- und Wachstumspakt bekräftigt. Gleichzeitig wird 
aber für eine antizyklischen Finanzpolitik plädiert - also der „Keynesi-
anischen Botschaft“ das Wort geredet, die sich als „Nationalökonomie 
der Illusionen“25. erwiesen hat. Genau die dort niedergelegte Position 
hat sich als Einfallstor für die Aufweichung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes erwiesen. 

10. Der Verfassungsvertrag weitet die Felder der Koordinierung erheblich 
aus. Im Art. I-15 geht es nicht nur um die wirtschaftspolitische Koor-
dinierung sondern auch um die Koordinierung der Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik. Im Art. I-17 wird die Zahl der Koordinierungfelder nochmals 
deutlich erhöht. Unterstützt, koordiniert oder ergänzt werden sollen von 
der Union danach: Schutz und Verbesserung der Gesundheit, Industrie, 
Kultur, Tourismus, Bildung, Jugend, Sport und berufliche Bildung, Ka-
tastrophenschutz sowie Verwaltungszusammenarbeit. Welche Überle-
gungen zu der eher zufällig anmutenden Enumeration geführt haben, 
erschließt sich aus den Vordikussionen und dem Verfassungsvertrag nicht. 
Es drängt sich der Verdacht auf, dass hintergründiger Lobbyismus eine 
Rolle gespielt hat.
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So sinnvoll die makroökonomische Koordinierung der Finanzpolitik im 
Zusammenhang mit der Währungsunion ist, so problematisch ist sie in 
der Mikropolitik, also bei den meisten der soeben aufgeführten Felder, 
wo das Integrationsprinzip der gegenseitigen Anerkennung angemes-
sen wäre. Ungeachtet der im Verfassungsvertrag festgeschriebenen 
Respektierung der bestehenden Zuständigkeiten ist mit Koordinierung 
immer eine Tendenz zur Zentralisierung und damit der institutionellen 
Harmonisierung verbunden, die protektiv ist und zur Aushebelung des 
Systemwettbewerbs führt. 

Besonders problematisch ist die Methode der offenen Koordinierung. 
Sie wird im Verfassungsvertrag zwar nicht explizit erwähnt, kommt 
aber als Verfahrensbeschreibung bei den Kapiteln zur Sozialpolitik, zur 
Forschungs- und Technologiepolitik, zum Gesundheitswesen und zur 
Industriepolitik zum Zuge. Neben der generellen Problematik der Ko-
ordinierung kann sie mit ihren vielen quantitativen und qualitativen 
benchmarks und Indikatoren „als Ausdruck zentralistischer Planungs-
gläubigkeit“26 interpretiert werden, vor allem wenn versucht wird, ihnen 
einen verpflichtenden Charakter zu geben. Sie ist zudem darauf ange-
legt, sich der Kontrolle von außen, insbesondere der der Parlamente, zu 
entziehen27. 

Der Verfassungsvertrag ist nach dem negativen Ausgang der Referenden in 
Frankreich und den Niederlanden im Sommer 2005 aller Voraussicht nach ge-
scheitert. Aus ordnungspolitischer Sicht kann man dem vor dem Hintergrund 
der beschriebenen Fehlentwicklungen durchaus Gutes abgewinnen28. 

Aber die Diskussion muss fortgesetzt werden. Die EU ist dringend auf insti-
tutionelle Reformen angewiesen, um vor allem angesichts der neuen Realitäten 
mit jetzt 27 Mitgliedsländern handlungsfähig zu bleiben. Die Bundeskanzlerin 
kündigte deshalb anlässlich einer Regierungserklärung am 11. Mai 2006 an, 
während der deutschen Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 der Verfas-
sungsdiskussion neue Impulse zu geben. Es ist allerdings nicht Ziel der deutschen 
Präsidentschaft, inhaltliche Klärungen herbeizuführen, sondern lediglich am 
Ende einen Fahrplan aufzustellen, „der zeigt, wie ein Verfassungsvertrag in 
Europa Wirklichkeit werden kann“.29

Das wird jedoch so einfach nicht gehen. Trefflich knapp analysierte dazu 
Jean-Claude Juncker kürzlich30: „Falsche Option wäre ... alles weg. ... Neuver-
handlung geht nicht. Wieder Vorlegen in 2 Ländern, die Nein gesagt haben, 
geht ohne Abänderung auch nicht. ... Die Vorstellung, dass man die 16 Staaten, 



 11

die den Vertrag ratifiziert haben, ... dazu zwingen könnte, ... noch einmal zu 
ratifizieren, geht so einfach auch nicht.“

Und daraus zog er die Schlussfolgerung: Am Ende ergäbe sich die Möglich-
keit, den Verfassungsvertrag um einige Teile zu kürzen, um ihn in einer auf‘s 
Wesentliche reduzierten Form auf‘s Neue in den Ländern zu präsentieren, die den 
alten Vertrag ablehnten oder noch keine Entscheidung getroffen haben.31

Ob das so kommen wird, sei dahingestellt. Aber klar dürfte sein, dass über 
einen anderen, neuen Text diskutiert werden wird. Und das wird sehr schwierig 
werden. Denn es besteht keineswegs Konsens darüber, was die wesentlichen 
Teile sind. Die jeweils Interessierten werden alles versuchen, in diesen wie immer 
gestalteten neuen Text ihr Verständnis von den essentials des künftigen EU-
Vertrages unterzubringen. Im ordnungspolitischen Kontext ist von Bedeutung, 
dass vor allem die Verfechter des sog. „Europäischen Sozialmodells“ darum rin-
gen werden, nicht auf die in der bisherigen Diskussion aus ihrer Sicht erzielten 
Erfolge verzichten zu müssen. So fordert z.B. der DGB32: Es sei eine Neuinitiative 
für die EU-Verfassung notwendig. „Die EU darf nicht auf Marktintegration allein 
beruhen. Wir brauchen einen europäischen Verfassungsvertrag, der die ... soziale 
Dimension der EU stärkt ... .“ ... „Als Ziele der Union müssen insbesondere die 
Vollbeschäftigung, die soziale Marktwirtschaft, die Verbesserung der Umwelt-
qualität, die soziale Gerechtigkeit und der soziale Schutz, die Gleichstellung 
von Frauen und Männern ... in die Verträge aufgenommen werden.“ 

Berücksichtigt man weiter, dass auch zwischen den Ländern der EU keines-
wegs einheitliche Vorstellungen über die grundsätzlichen wirtschaftspolitischen 
Orientierungen bestehen, so wird deutlich, dass in ordnungspolitischer Hinsicht 
viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. 

„Das ... ‚Nein‘ zum Verfassungsvertrag“ - so sagte es Graf Lambsdorff im Früh-
jahr 2005 - „ist nicht das Ende der EU, sondern eine neue Chance“33. Er bezog 
das damals auf die Themen Zentralismus und Subsidiarität. Hinzuzufügen wäre 
aus ordnungspolitischer Sicht: Es ist eine Chance, der „Vision eines Europas der 
Freiheit und des Wettbewerbs“ neuen Anstoß zu geben durch eine Erneuerung 
der marktwirtschaftlichen Wirtschaftsverfassung Europas.
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